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PR-Anzeige

Jürgen Boeckle Versicherungsmakler GmbH
Versicherung für Ihre Solaranlage - Photovoltaik-Pflicht ab 01.05.2022 

ab dem 01. Mai 2022 gilt in Baden-Württemberg die Photovoltaik-Pflicht für neue Wohngebäude, ab Januar 
2023 greift diese auch für alle gravierenden Dachsanierungen. Seit Januar 2022 gilt diese Regelung bereits 
für Neubauten im gewerblichen Bereich, Hallen oder Parkplätzen ab 35 Stellplätzen. 

Dies wird nicht nur ein wichtiger Beitrag in Sachen 
Klimaschutz sein, sondern auch ein wesentlicher 
Schritt Richtung Unabhängigkeit von fossilen Ener-
gieträgern. Ein Thema, das uns derzeit mehr denn je 
beschäftigt und bei dem die Sonnenenergie eine be-
deutende Rolle spielt.

Zusätzlich werden die steigenden Gas- und Strom-
preise das Thema Photovoltaik – Batteriespeicher 
– Wallbox – für den einen oder anderen Eigenheim-
besitzer noch interessanter machen. 
Für den Hausbesitzer natürlich eine Investition, die 
sich erst in ein paar Jahren amortisieren wird. Ein 
Zeitraum, indem ein Schaden an der PV-Anlage, jede 
Renditeberechnung durcheinander bringen würde. 
Daher empfehlen wir unseren Versicherungsnehmern, 
unbedingt eine Elektronikversicherung für die Photo-
voltaik-Anlage abzuschließen, um eventuelle finanzi-
elle Einbußen abzusichern. 

Hinweis: Es ist nicht empfehlenswert die Solaran-
lage über die Gebäudeversicherung abzusichern. 
Durch die Montage der Anlage auf dem Gebäude er-
höht sich der bisherige Wert. Das bedeutet, daß das 
Gebäude neu berechnet werden muß und dadurch 
ist eine höhere Versicherungsprämie für die Gebäu-
deversicherungsrisiken zu bezahlen. Keinesfalls ist 
die Anlage aber ohne Meldung an den Gebäudever-
sicherer versichert. Bei einer Mitversicherung ist die 
Anlage auch nur gegen die Gefahren des Gebäudes 
versichert. Alle sonstige innerhalb der Solarversiche-
rung versicherten Risiken z.B. auch der Ertragsausfall 
bleiben unberücksichtigt.

Ein Schaden an der Photovoltaik-Anlage kann die 
Renditeberechnung oder die Finanzierung stark be-
lasten. Daher empfehlen wir hier unbedingt den Ab-
schluss einer speziellen Photovoltaik-/Elektronikver-
sicherung.


